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I. Allgemeine Angaben - Beteiligte, Auftrag, Unterlagen 

Geschäftsnummer : 
Beschluss vom : 
In Sachen : 

Bewertungsob j ek t : 

1 . Auf t raggeber/in : 

l . a) Eigentümer/in : 

1.b) Nutzer/Mieter : 

1 K 79/24 
27 . 02 . 2025 

wg . Zwangsvers t eigerung 

1/2 Miteigentumsanteil a.d. unbebauten 
Grundstück 
Flurstück-Nr .: 4378 
Straße: Rotstraße 11 
Or t : 76596 Forbach, Bermersbach. 

Amt sgerich t Ras t a tt 

- Vollstreckungsgericht -

Herrenstraße 18, 

76437 Rastatt . 

Siehe Grundbuchauszug (Anlage 5). 

Das Bewer t ungsobjek t war zum St ichtag 

gemäß Feststellung im Or t s t ermin wie 

folgt genutzt : 

Brachliegend . 

Hinweis: Angaben / Er kl ä rungen zu gg f . vorhandenen 
Miet- / Pachtverhältn i ssen wurden auf Nachfrage 
des Sachverst ä ndigen s eitens der Prozessbetei­
ligten nicht abgegeben. 

2 . Besichtigungsumfang : Der Sachvers t ändige stimmte den Bege­

hungs t ermin mi t den Be t eilig t en ab . 

3 . Gutachtenzweck : 

Das Bewert ungsob j ekt konnte vollumfäng­

lich besichtigt bzw . begangen werden . 

Ermi tt lung des Verkehrswertes gern. § 194 

BauGB . 

Wertermittl ung nach § 74 a Abs . 5 ZVG gern . 

Beschl u ss des Amtsgerichts Ras t a tt 

Vollstreck ungsger i cht - vom 27 . 02 . 2025 . 
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Auszug aus dem Besch l uss vom 27 . 02 . 2025 : 

Im Zwangsversteigerungsverfahren 

- betreibende Gläubigerin -

Prozessbevollmächtigte : 

- betreibende Gl äubigerin -

Prozessbevollmächtigte : 

- Schuldner -

Prozessbevollmächtigter : 

Versteigerungsobjekt: 

Eingetragen im Grundbuch von Forbach 
1 /2 Miteigentumsanteil an 

gegen 

Gemarkung Flurstück Wirtschaftsart u. Lage 1 Anschrift 
Bermersbach 4378 Gebäude-und Freifläche !Rotstraße 11 

hat das Amtsgericht Rastatt am 27 . 02 . 2025 beschlossen : 

m2 Blatt 
919 501 

Zur Vorbereitung des Versteigerungstermins ist der Verkehrswert 

der Beschlagnahmeobjekte zu schätzen . 
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Wertermittlungsstichtag/e: 28.04.2025 

Qualitätsstichtag/e: 28.04.2025 

4 . Ortsbesich t igung : 

5 . Unterlagen : 

28 . 04 . 2025 

Beim Ortstermin (OT) war anwesend: 

der Sachvers t ändige (SV) Prof . Dr. David 

Lorenz . 

Lagep l an sowie Besichtigung des bewer­

tungsrele vanten Grunds t ücks ; 

Or t sbesich t igung durch den Sach vers t än­

digen am 28 . 04 . 2025 ; 

Stadtplan/Ortsplan , Luf t bi l d, fo t ogra­

fische Dokumen t a t ion des Sachverständi­

gen beim Orts t ermin . 

6 . Wei t ere Unterlagen : 6 . 1 Grundbuchauszug vom 25 . 11 . 2024 , 

Amtsgerich t Achern . 

7. Grundbuchda t en : 

6 . 2 Bodenrich t wer t e nach Fes t s t ellung 

des z us t änd . Gutachtera u ssch usses . 

6 . 3 Plan ungsrech t liche Angaben bei der 

Planungsbehörde . 

6.4 Beba uungsp l an uAuf den Wiesen " vom 

15 . 01 .1 987 . 

7 . 1 Der zu bewer t ende Grundbesi t z ist 

einge t ragen im Grundbuch von Ber­

mersbach , Bla tt Nr . 501 . 

7 . 2 Im Bes t andsverzeichnis is t u . a . 

einge t ragen : 

Lfd.Nr. 2 : 

Fl urstück-Nr . 4378, 

Rotstra ße 11, 
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Gebä ude- und Fre ifläche , 

919 qm . 

7.3 Als Eigen t ümer/in is t /sind einge­

tra gen: 

Siehe Grundbuchaus zu g Anlage 5. 

7.4 In Abt . II is t einge t ragen : 

Lfd.Nr. 2 : 

Be l as t e t is t der 1 /2 Ant eil Abt . 1 

lfd. Nr. 2 . 2 

Das Insolvenzverfahren is t eröff­

ne t . 

Lfd.Nr. 3 : 

Die Zwangs verst eigerung bzgl. 1 /2 

Ant eil d . (Abt . 1 

lfd. Nr. 2 .1) is t angeordne t . 

Hinweis: 

Die in Abt . II Nr. 2 und 3 einge­

tragenen Belast un ge n haben keinen 

zu berücksich t igenden Einfluss auf 

den Verkehrswert des Bewer tungsob­

j ektes. 
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Die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgte seit Mitte der 80er 

Jahren nach der Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung 

der Verkehrswerte von Grundstücken - der Wertermittlungsverord­

nung (Wer tV 88) vom 6 . 12 . 1988 (BGBl . I 1986 , 2209) , geändert durch 

Art . 3 des Bau- und Raumordnungsgesetzes vom 18.8.1997 (BGBl . I 

1997 , 2081) . 

Mit Erlass des Bundesminis ter iums für Verkehr , Bau- und Stadt­

en twic klung (BMVBS) wurde die WertV durch die Immobilienwert­

ermittlungs v erordnung vom 19 . 5 . 2010 - ImmoWertV - erse tzt und 

trat am 1 . Juli 2010 in Kraft ; gleichzeitig trat die WertV außer 

Kraft . 

weiterhin maßgeblich für die Ermittlung des Verkehrswertes sind 

bzw . waren die Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte 

von Grundstücken (Wertermittl ung srichtlinien - WertR) . Für zu­

rückliegende Wertermittlungsstichtage sind dies die WertR 76/96 

bzw. WertR 91/96 in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

Mit Erlass des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- u . Wohnungs­

wesen (BMVBW) vom 19 . 7.2002 (BAnz . Nr . 238a vom 20.12 . 2002) wur­

den die Wertermittlungsrichtlinien (WertR 02) mi t allen ihren 

Änderungen (einschl . EURO-Umste l lung) neu bekannt gemacht . Mit 

Erlass des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtent­

wicklung (BMVBS) wurden die WertR 02 durch die Wertermittlungs­

richtlinien vom 1 . 3 . 2006 - WertR 06 - ersetzt . 

Die Überarbeitung der WertR 06 erfo l gte schrittweise in Form von 

drei Einzelrich t l inien: der Richtlinie zur Ermittlung des Ver­

gleichswerts und des Bodenwerts (Vergle ich swertrich t linie -VW­

RL) vom 20 . 03 . 2014 (BAnz . Amtlicher Teil vom 11.04.2014, B3); 

der Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwer tric h t linie 

- SW-RL) vom 05 . 09 . 2012 (BAnz . Amtlicher Teil vom 18 . 10 . 2012, 

Bl) u . der Richtlinie zur Erm ittlung des Er tragswe r t es (Er trags­

wertrichtlinie - EW-RL) vom 12 . 11.2015 (BAnz . Amt licher Teil vom 

04 . 12 . 2015 , B4) . 
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Die drei neuen Rich t linien ersetzten die en t sprechenden Rege­

l ungen und Anlagen zu den einzelnen Wer t ermi tt lung sverfahren in 

den WertR 06 . Für Bereiche, die von den neuen Einzelrich t lin ien 

nicht erfass t werden, bleiben bzw. blieben die WertR 06 sinngemäß 

anwendbar , sowei t dies mi t der ImmoWert V vereinbar ist . 

Die ImmoWert V wurde in 2021 novelliert un d trat am 01 . 01 . 2022 in 

Kraft (BGBl.I 2021 , Nr. 44, 2805) - nachfolgend als ImmoWert V 

2021 bezeichne t . Der Gesetzgeber , unter Zuständigkei t des Bun­

desministeriums des Inneren, für Bau un d Heimat (BMI) ha t es 

dabei allerdings nicht bei einer "Nove llierung" der bisherigen 

I mmoWertV belassen, sondern hat nunmehr mi t der ImmoWertV 2021 

ein umfassenderes Rege l werk geschaffen , wel ches nun auch die 

bisherigen Einze lrich t l inien in sich vereint . 

Zur ImmoWertV 2021 gibt es zudem sogenannte Muster-Anwendungs­

hinweise ( I mmoWertA) , welche der einheitlichen Anwend ung der 

ImmoWertV dienen und ergänzende, unverbindliche Hinwe ise und 

Erlä uterungen zur ImmoWertV enthalten . Diese Anwendungshinweise 

l iegen in der finalen Fassung seit 20. September 2023 vor und 

werden vom Verordnungsgeber zur Anwend ung empfohlen , wenn der 

Anwendungsbereich der ImmoWert V eröffne t is t . 

Gemäß § 53 ist die ImmoWertV 2021 bei Verkehrswertgu tacht en an­

zuwenden , die nach dem 31 .1 2 . 2021 ersta tt en werden ; auch dann , 

wenn sich das Gutachten a uf einen Wertermi tt lungss ti ch t ag be­

zieht , der vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der ImmoWert V 

2021 gelegen is t . 

Nach § 10 Abs . 2 I mmoWert V 2021 muss sich allerdings die Ver­

kehrswertermittlung in den Fällen, in denen zum maßgeblichen 

St ichtag lediglich solche für die Werterm itt lung erforderlichen 

Dat en vorliegen, die nicht nach den von der ImmoWert V 202 1 vor­

gegebenen Modellen und Modellansätzen ermitt elt worden sind, an 

denjenigen Modellen und Modellansätzen ausrichten, die den je­

weils zur Verfügung stehenden erforderlichen Daten zugrunde lie­

gen. 

Dies be t ri fft nich t nur den Zei t ra um der Umstellung auf die Immo­

Wer t V 202 1, sondern vor allem Wer t ermi tt l ungen , die sich auf 

zurückliegende Stichtage beziehen (re tr ograde Wer t ermittlung) . 
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Die Vorschrif t des § 10 Abs. 2 ImmoWertV 2021 ist von weitrei­

chender Bedeu t ung, denn sie führ t i . d . R . im Ergebnis dazu, dass 

sich die Verkehrswertermi tt lung bei in der Vergangenheit liegen­

den Stichtagen weitgehend an den Gr un dsätzen der zum jewei l igen 

Wertermittlungss t ich tag maßgeblichen Wer t ermi tt l ungsverordnung 

(Wer tV bzw . ImmoWertV) und Wer t ermi tt lungsrich t li nien orientie­

ren muss . 

m. Wertermittlungsverfahren 

Auf grund der Wertermittlungs v erordnung bzw. der Immobilienwer t ­

ermittlungsverordnung sind zur Ermi tt lung des Verkehrswertes das 

Vergleichswer tverfahren, das Ertragswertverfahren , das Schwert­

verfahren oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen . 

Der Verkehrswert (Marktwert ) wird hierbei durch den Preis be­

s t immt , der in dem Zeitpunkt , auf den sich die Ermi tt lung bezieh t 

(Wer termittlungsstichtag ), im gewöhnlichen Geschäf tsv erkehr 

nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaf-

t en , der sonstigen Beschaffenhei t und der Lage des Grundstücks 

oder des sonstigen Gegenstandes der Wer t ermi tt lung ohne Rück­

sicht a uf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzie­

len wäre . 

Die Verfahren sind nach Art des Gegenstandes der Wertermittlung 

unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr be­

s t ehenden Gepflogenheiten und den sons t igen Umständen des Ein­

ze l falls , insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden 

Dat en, zu wählen . 

Das Vergleichswert verfahren wird angewandt , wenn sich der Grund­

s t ücksmarkt an Vergleichspreisen orien t ier t und wenn eine a us­

reichende Anzahl von geeigneten Kaufpre i sen oder ein geeigneter 

Vergleichsfak t or b zw. Bodenrichtwer t oder sonstige geeignete Da­

t en für eine statistische Auswer tung vorl i egen . Es ist das Re­

gelverfahren für die Ermit tlu ng des Bodenwer ts unbebauter als 

auch des Bodenwerts bebau t er Grundstücke sowie des Verkehrswer­

t es v on Eigen t umswohnungen . 
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Ausgangspunkt für die Ermi tt lung des Bodenwertes nach dem Ver­

g l eichswertverfahren ist in der Regel der vom Gutachteraus­

schuss der jew . Gemeinde f estgestel l t e Bodenrichtwer t (§ 196 ; 

durchschnittlicher Lagewert ). Die Ermittlung des Bodenrich t wer t s 

erfolgt seit 11 . 01 . 2011 nach der Bodenrich twer tr ichtlinie (BRW­

RL) vom 11 . 01 . 2011 (BAnz . Nr . 24 vom 11 . 02 . 2011 , 597 ) bzw . sei t 

01 . 01 . 2022 nach der ImmoWert V 2021. 

Des Wei t eren sind a l s wer t bes t immende Grundstücksmerkma l e insbe­

sondere Verkehrs- und Geschäftslage , En t wicklungszus tand , Art 

und Maß der bau l ichen oder sons t igen bzw. zulässigen Nutzu ng , 

Größe und Grundstücksgestalt , Umwelteinflüsse und Bodenbeschaf­

fenheit , ggf . mit dem Grundstück verb undenen Rech t e und Be l as­

tu ngen sowie die allgemeinen Wer tverhä l t nisse auf dem Grund­

s tücksmarkt am Wer t ermi tt l ungss t ich tag zugrunde zu legen . 

Für die Wertermi ttlu ng bebauter Grundstücke kann auf dem regio­

nalen Grundst ücksmarkt in der Rege l das Sachwert- bzw . das Er­

t ragswert verfahren herangezogen werden . 
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Die wesen t l iche Aufgabe des öbuv . Sachverständigen bes t eh t 

i . d . R. in der Abgabe einer nachvollziehbaren Preisprognose für 

ein hypothetisches Grundstücksgeschäft . Je nach Gutachtenzweck 

bzw . j e nach der Wertermittlung zugrunde zu legender Wer tdefi­

nition sind aber auch alternative Aufga benstellungen möglich 

(z .B. Ermittlung Beleihungs- u . Vers i cherungswerte ). I n der 

überwiegenden Mehrzah l der Fälle wird der öbuv . Sachvers tändige 

jedoch zur Ermi ttlung eines Verkehrswer t es gern . § 194 BauGB 

(Marktwertes) beauf t rag t . 

Hierbei ist zu beac h t en , dass der Verkehrswer t eines Grundstücks 

regelmäßig nur annäherungsweise und nich t exakt im Sinne einer 

mat hematischen Genauigkeit ermi tt e l t werden kann . 

Sowohl die Wahl des Wertermittlungsverfahrens als auch die Er­

mi tt lung selbst unterliegen notwendig werdenden Einschä t zungen 

und Abwägungen , die nicht geeignet sind, d i e Gewissheit zu ver­

mi tt eln , das Ob j ekt werde bei einer Verä uß erung exak t den er­

mi tt elten Wert erzie l en (BGH Urteil vom 10 .1 0 . 2013 - III ZR 

345/12 ; BGH, Beschluss vom 19 . J uni 2008 - V ZB 129/07 ; NJW-RR 

2008 , 1741 , 1742 Rn . 11). 

Dementsprechend sind mehr oder weniger unterschiedliche Ergeb­

nisse - in gewissen Toleran zen - unvermeidbar (BGH, Urteil vom 

2 . Juli 2004 - V ZR 213/03) . 

Das Bundesverfass ungsgerich t führt hierzu aus , dass „es für 

Grund v ermögen keinen absoluten un d sicher realisierbaren Markt­

wert gibt, sondern allenfalls ein Marktwertniveau , auf dem sich 

mit mehr oder weniger großen Abweichungen vertretbare Verkehrs­

werte bi l den . Dabei wird von einer Streubreite von plus/minus 20 

% der Verkaufspreise für ein und dasselbe Obj ekt ausgegangen , 

innerhalb derer ein festgestellter Verkehrswer t als noch ver­

t retbar angesehen wird ." (BVerf G, Besch l uss des Ersten Sena t s 

vorn 07 . Nov ember 2006 - 1 BvL 10/02 - Rn . 137 ) 

Ein Gut achten ist daher nich t schon dann feh l erhaf t , wenn es in 

der Be urteil ung e inz elner wertbildender Faktoren oder im Ergeb­

nis z . B. v on der Wer t ermi tt lung eines anderen Sachverständigen 
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abweicht. Vielmehr ist dem Sachverständigen bei der Schä tz ung 

ein Beurteilungsspielraum zuzubil li gen . 

Mangelhaft ist das Gutachten ers t dann , wenn der Sachverständige 

der Wertermittlung (vorwerfbar) unzutreffende Ta t sachen zugrunde 

legt oder anerkannte Bewertungsgrundsätze missachtet und hier­

durch zu einem unrichtigen Ergebnis gelangt (OLG Karlsruhe, Ur­

t eil vom 30 . 05.20 14 - 4 U 248/13). 

Der öbuv . Sachverständige hat im Rahmen seiner Verkehrswer t er­

mi tt lung wegen insoweit fehlender Fachkenntnisse auch nich t die 

Fra gen (z.B. Baumängel und Bauschäden, Nachrüstpflich t en und 

bedingte Anforderungen nach EnEV/G EG) zu beur t eilen, die sach­

gerecht nur durch einen Sondersachvers t ändigen des j eweiligen 

Fachgebiets zu beantwor t en sind (LG Potsdam, Urtei l vom 

09 . 01 . 2007 - 6 0 203/06; Urteil OLG Naumburg vom 03.08 . 2005 - 11 

U 100/04, OLG Bamberg vom 08 . 08.2002 - 1 U 5/02) . 

Bei der Ers t ellung des Verkehrswer t gu t ach t ens sind nach § 194 

BauGB und den Vorschrif t en der Wer t V /ImmoWer t V bei bebauten 

Grundstücken u . a . der bauliche Zustand und dami t auch Baumängel 

und Bauschäden an baulichen Anlagen in die Beurteilung mi t ein­

fließen zu lassen . Daraus folgt gerade n i cht die Pflicht, die im 

Rahmen der Sanierung entstehenden Kosten genau zu ermi tt eln und 

die erforderlichen Maßnahmen vollständig zu benennen. 

Der bauliche Zus t and des Gebäudes ist nur ein Aspek t der Begu t ­

achtung , der im Rahmen der Wertermittl ung sverfahren nach der 

ImmoWertV als Minderung des Grundstückswertes wegen Bauschäden 

und Baumängeln eine Rolle spielt . Diese Minderung muss jedoch 

nicht notwendig mi t den tat sächlichen Kos t en für die Bese itigung 

der Bauschäden übereins t immen . 

Des Weiteren beziehen sich die verwendeten Parame ter (z .B. NHK­

Ansatz, Reparaturstau ) au f das verwendete Wertermit t lungsmodell 

und können insbesondere bei den Renovierungsmaßnahmen von den 

tat sächlichen Kos t en abweichen . 
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Der öbuv. Sachverständige beurteilt deshalb auch in Abgrenzung 

zu den diversen Spezia lfachge bieten regelmäßig nur das , was er 

anhand solcher Umst ände, die offensichtlich durch bloße Inau­

genscheinnahme wahrzunehmen sind und ohne Einschaltung anderer 

für das j eweilige Fach gebiet spezialisier t er Sachverständiger 

augenscheinlich erkennen kann . Sind die festgestellten oder er­

kenn-baren Verhältnisse dergestalt, dass diese Anlass geben, 

zusätzliche Gutachten aus anderen Fachgebieten einzuholen, weil 

die nich t geklärten Fragen den von ihm zu ermittelnden Verkehrs­

wert beeinflussen können , so beschränk t sich a llerdi ngs die 

Pf l icht des Verkehrswertgutachters darauf, den Auf t raggeber auf 

diese Umstände hinzuweis en, wobei es dann Sache des Auftragge­

bers ist , zu en t scheiden , ob er ein weiteres Gutachten einho l t . 

Hieraus ergeben sich auch folgenden Rahmenbedingungen und An­

nahmen der vor liegenden Verkehrswer t ermi tt l ung : 

• Alle Feststellungen zur Beschaffenheit und zu den tatsäch­

lichen Eigenschaf t en des Grund und Bodens und der baulichen 

Anlagen erfolgen im Rahmen der Verkehrswertermittlung aus­

schließlich auf Grundlage der Inaugenscheinnahme anlässlich 

der Ortsbesichtigung und Ämtererhebungen seitens des Sach­

verständigen sowie auf Grundlage von auftraggeberseitigen 

Auskünften und vorgelegten Unterlagen , welche der Werter­

mittlung nur zufallsstichprobenweise überprüft bzw . plau­

sibilisiert zu Grunde geleg t werden . 

• Vom Sachverständigen werden weder bau t eilzers t örende Unter­

suchen noch Maßprüfungen oder Funk t ionsprüfung der techni­

schen Einrichtungen (z . B . Heizung, Wasserversorgung und 

Wasserentsorgung, Ele ktroinsta lla t ion) vorgenommen . 

• Nicht offensichtliche , insbesondere nicht zugängliche und 

verdeckte Baumängel und Bauschäden s in d im Rahmen der Gut­

achtenerstellung und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf 

den Verkehrswer t nich t berücksichtigt . 

• Untersuchungen auf p fl anzliche und tierische Schädlinge so­

wie über gesundheitsschädigende Baumaterialien werden eben-
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falls nicht durchgeführ t . Es wird vielmehr vom Sachverstän­

digen unterstellt , dass keine Baustoffe , keine Bau t eile und 

keine Eigenschaf t en des Grund und Bodens und der bau l ichen 

Anlagen vorhanden sind , die geeignet wären, die nachha l t ige 

Gebrauchstaug l ichkei t des Bewert ungsob j ektes oder die Ge­

sundheit von Nutzern zu beeinträchtigen oder zu gefährden . 

• Untersuchungen des Baugrundes , auch auf Bodenver un reini­

gungen (Kon t amina t ionen) einsch l ieß l ich Altlasten werden 

vom Sach verständigen nicht durchgef üh r t . Angaben über Ba u ­

grund-verhä l t n i sse beruhen a uf gegebenen Auskünften und 

vorgelegten Unterlagen des Auf t raggebers , Hinweisen a u s der 

Ortsbesichtigung oder auf einer Abfrage im behörd l ichen 

Altlastenverzeic hnis sowie auf Vermu t ungen. 

• Eine Überpr üfu ng der Einha l tung öffen t li ch-recht l icher und 

ggf . privatrechtlicher Bes t immungen (einsch l ieß l ich Geneh­

migungen , Abnahmen , Auflagen , Prüf- , Anzeige- und Nach­

r üstpflichten u . dergleichen) zu Bes t and und Nutzung des 

Grund und Bodens und der baulichen Anl agen erfolgt nicht 

durch den Sachverständigen . Es wird vielmehr davon ausge­

gangen , dass die relevanten Bestimmungen eingehalten sind . 

• Es wird zum Wertermittlungsstichtag un t ers t ell t , dass säm t ­

liche öffen t lich-rechtlichen Abgaben , Beiträge , Gebühren , 

etc ., die ggf . wertbeeinflussend sein können , erhoben und 

bezahlt sind , sofern nachs t ehend keine gegenteiligen Aus­

führungen sta tt finden . 

• Eine Überprüfung der zulässigen Fl uch t weg l ängen un d der 

Brandschutzauf l agen erfo l g t nich t , da dies in den Fachbe­

reich eines Bra ndschutzgutachters fällt . Es wird vom Sach­

verständigen davon ausgegangen, dass die baulichen Anl agen 

und Einricht un gen des Grundstücks so angeordne t und errich­

tet sind , dass 1.) die öffentliche Sicherheit und Ordnung , 

insbesondere Leben , Gesundheit oder die na t ür l ichen Lebens­

grundlagen nicht bedroht werden und dass sie ihrem Zweck 

en tsp rechend ohne Misss t ände benu tz bar sind (§ 3 Abs . 1 LBO 

BW ) und dass 2 .) der Ents t ehung e ines Brandes und der Aus­

breitung von Fe uer und Rauch im Interesse der Abwendung von 
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Gefah ren für Leben und Gesu ndhei t von Menschen und Tieren 

vo rgebe ugt wird und bei einem Brand wirksame Löscharbei t en 

und die Rettung von Menschen und Tieren möglich sind (§ 15 

Abs . 1 LBO BW) . Außerdem wird davon ausgegangen , dass ein 

ggf . no t wendiger be t rieblich-organisatorischer sowie ab­

wehrender Brandschu tz gegeben sind . 

Bei einem Abweichen von vorgenannten Annahmen ist ein Einfluss 

auf den ermittelten Verkehrswert nicht auszuschließen. Ggf. sind 

für das jeweilige Fachgebiet spezialisierte Sachverständige 

durch den Auftraggeber einzuschalten . 
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V. Grundstücks-/Lagebeschreibung 

1. Ort : 1 . 1 Ort : Forbach . 

1 . 2 Ortsteil : Bermersbach. 

1 . 3 Straße : Rotstraße 11 . 

Hinweis: Die Anlage 1 des vorliegen­
den Gutachtens enthält eine ausführ­
lichere Beurteilung des Standortes 
mit Angaben zur amtlichen Statistik 
und wesentlichen Kennzahlen, etc . 

2 . Verkehrslage , En t fernung : 2 . 1 Lage an der Straße : 

Mi tt e l grunds tück (Grunds t ück 

am Ende der Straße im Bereich 

des Wendehammers) . 

2 . 2 Straßenqua l i tät : 

Wohn-/An l iegerstraße 

gasse mi t Wendehammer) 

(Sack-

2 . 3 En t fernung zum Or t szen tru m: 

Rathaus Forbach : ca . 3 , 0 km; 

Rathaus Bermersbach : ca. 500 m. 

2 . 4 Mäßige Verkehrsanbindung . 

2 . 5 Öffentl . Verkehrsmi tt e l : 

Bus und Bahn/S- Bahn . 

2 . 6 Nächste Ha l t es t elle/n (Wegstrec k e ) : 

Bus : ca . 450 m; 

Bahn/S-Bahn : ca . 2,8 km . 

2. 7 Entfernungen (Wegstrecke ) : 

Baden-Baden : ca . 16 km; 

Rastatt : ca . 30 km; 

Karlsruhe : ca . 49 km; 

Aut obahnanschluss AS (Ras tatt 

Nord) : ca . 27 km; 
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3 . Wohnlage : 

4 . Geschäftslage : 

5 . Art der Bebauung/Nu tz ung 

in de r Straße/Or t s t ei l: 

6 . Topographische Grund­

s t ücks l age : 

7 . Gestalt/Form/Größe/ 

Aufwuchs: 

ICE-Bahnhof (Baden-Baden ): 

ca . 22 km; 

Int . Fl ughafen (Karlsruhe/Ba­

den) : ca . 33 km . 

Gute ortste il spezifische Wohnlage 

am Orts t eilrand . 

Keine Geschäf t s l age 

Freiberuf l er) . 

(ausgenommen 

Bauweise mit Wohnbebauung ; 

Offene Bauwe i se ; 

Infras t ruk tu relle Einrichtungen wie 

Sch ule , Kindergar t en , Ladenge­

schäfte , Restauran t s u . Freizei t- , 

Erhol ungs- sowie Einkaufsmög l ich­

kei t en für den täglichen Bedarf , 

etc. sind s t ark eingeschränkt im 

Ortstei l un d nahegelegen in Forbach 

vorhanden ; im Or t s t eil is t ein 

Dor fl aden (,,Pusteblume " ) im Rathaus 

vorhanden (s i ehe auch Anlage l mi t 

Angaben zum Versorgungsgrad und 

Luf tliniendistanzen zu Versorgungs­

reichrich tungen); 

Geschosszah l: überwiegend 1 ½ bis 2 

½ geschossige Bebauung/en . 

Hanglage (Gefälle in nordös t l icher 

Richt ung) mi t Aussicht . 

Unregelmäßig geschni tt enes Grund­

stück (siehe Anlagen 2 und 3) , 

Grundstücksgröße : 919 qm; 

Grundstückstiefe : bis zu ca . 26 , 5 m; 

Grundstücksbreite : ca . 28 , 5 m; 
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8 . Erschließungszus t and : 

9 . Ver-/Entsorgung / 

Erschl ießungsbeiträge : 

10. Grenzverhäl t nisse/nach-

Aufwuchs : Wildwuchs 

Sträucher) 

8 . 1 Straßenausbau : 

(Gräser und 

Ausgebau t e Wohn-/Anlieger­

s tra ße . 

8 . 2 Gehweg/e : 

Teilweise vorhanden . 

8 .3 Öffent liche Parkier ung : 

Im Straßenraum vorhanden . 

8 .4 Öffent li ches Grün : 

Unmi tt e l bar vorhanden ; 

angrenzende Felder u . Wiesen . 

8 . 5 Bahngleiskörper : 

Unmi tt elbar nicht vorhanden . 

8 . 6 I mmissionen : 

Geringe Verkehrsimmissionen 

durch St raßenverkehr ; 

keine sonstigen Immissionen/ 

Beein trä ch t igungen fes t s t ell­

bar/bekannt . 

Anschlussmöglichkeit/en an öffent­

liche Ver- u . Entsorgungsne t ze vor­

handen . Für die Wer t ermi tt lung wird 

unt ers t ell t , dass Erschließungsbe i­

träge berei t s abgerechne t sind und 

derzei t keine weiteren erschlie­

ßungsbeitrags- u ./ o . kommuna labga­

benp fl ich t igen Vorhaben anstehen. 

barliche Gemeinsamkeit : Keine Grenzbebauung und kein Über­

ba u vorhanden . 
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11. Baugrund, Grundwasser : 

12. Umlegungs-/Flurbereini­

gungs-/Sanierungsverfah­

ren: 

13. Denkmalschu tz / 

Schutzstatus : 

14 . Entwicklungsstufe: 

15. Planungsrecht : 

Soweit augenschein lich ersichtlich 

normale , lageübliche Verhäl t nisse . 

Für die Wer t ermi tt lung wird eine 

lageübliche Baugrund- und Grundwas­

sersitua t ion insoweit berücksich­

tigt , wie sie in Vergleichspreisen 

bzw . Bodenrich t wer t en eingeflossen 

ist . Darüber hinausgehende Nachfor­

schungen u . /o . Untersuchungen des 

Baugr undes sind nicht Gegens t and 

dieser Wer t ermittlung . 

Kein Verfahren bekannt . 

Gemäß Amtsauskunft s t eht die Fläche 

nicht unter Denkmalschutz. 

Die Fläche lie gt innerhalb des Gel­

t un gsbereichs der Verordn un g des 

Regierungspräsidiums Karlsruhe über 

den Naturpark „ Schwarzwald Mitt e/ 

Nord" vom 16. 12 . 2003 . 

Die Fläche lie gt nich t innerha lb 

von weiteren/sonstigen Schutzgebie­

ten . 

Baureifes Land . 

Das zu bewer t ende Grundstück liegt 

nach Auskunf t durch die Baubehörde 

innerha lb des Geltungsbereich des 

q uali f izier t en Bebauungsplans mi t 

der Beze i chnung „Au f den Wiesen " 

 



i Sachverständigenbüro Prof . Dr . Davi d Loren z 
'<.)' 

WG 1 97/25 - 76596 - Seite 20 

1 6 . Baulast/en : 

17 . Sonstige Rech t e , Las t en 

u . /o . Beschränkungen : 

1 8 . Al t l as t enka t as t er : 

vom 15 . 01 . 1987 (siehe Anl age 6 , 

Auszug Bebauungsp l an mi t Textteil ). 

Der Bebauungsplan en t hält u . a . fo l ­

gende Fes t se tzung en : 

Ar t der baul i chen Nutzung : WA = Al l­

gemeines Wohngebie t gern . § 4 BauNVO; 

Maß der baulichen Nutzung : 

Grundf l ächenzahl (GRZ): 0 , 20 ; 

Geschossf l ächenzah l (GFZ ): 0 , 40 ; 

Zahl der Voll geschosse : II ; 

Bauweise : offene Bauweise (nur Ein­

zelhäuser) ; 

Weitere Festse tz ungen : siehe Anl age 

6 . 

Hinweis : Rechtsansprüche hinsicht­

lich des Bau l eitp l anungs- und Bau­

ordnungsrechts können aus den hier 

durch den SV gemach t en Angaben 

nicht abge l eitet werden . 

Gemäß Auskunft durch die Baubehörde 

lastet keine Baulast auf dem Bewer­

tungsgrunds t ück . 

Keine bekannt . 

Gemäß Amt sauskunft is t die Fläche 

des zu bewertenden Grunds tü cks in 

der historischen Erhebung des Land­

kreises Rasta tt von 1 995 bzw . den 

Nacherhebungen 1997 , 200 4 und 20 11 

nicht als a l t l astverdächtige Fl äche 

gekennzeichnet . 

Untersuchungen des Baugr un des sind 

nicht Gegenstand dieser Wer t ermi tt ­

lung . 
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1 9 . Hochwassergefahren­

karte : 

20 . Höhere Gewa l t bzw . 

Keine Eintragung . 

Das zu bewer ten de Grundstück l iegt 

außerha lb des bei HQ100 1 geschütz­

ten Bereiches und außerhalb von 

ausgewiesenen Überflutungsflächen . 

sonstige Naturgefahren : Sehr geringes Risiko (siehe Anlage 

1 , Blatt 12 , Naturg efahrenanal yse). 

1 Gebiete , in denen ein Hochwasserereignis statistisch betrachtet einmal in 
100 Jahren zu erwarten ist , werden als sogenannte HQ100-Gebiete bezeichnet . 
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VI. Verkehrswertermittlung 

Ermittlung Boden-/Vergleichswert 

Wirtschaftsart Flurstück Größe ---- --- - ------- ·- - - ------- --- - ----- -- - - - ----- - - - - - ----- - - - ----- - - - -- --- - - - - - ----- - - - - - ----- - - - ------- - - - ----- - - - - ------ - - - ----- - - - - - ----- - - - ------- - ----- - ----- - - - -- - --

-~ ~9!:_~ ___ 1:1_ ~---~E !: _~ _~}-~ ~!!~-------------------------------------------------------------------------~} _ ?_? ___________ 919 , o o _qm ____ _ 
Gebäude - /Fre i f l äche 919 , 00 qm 

Wertermittlungsstichtag : 28.04.2025 

Der Bodenrichtwert beträgt - nach Auskunft des Gutachterausschuss e s -
in der Lage des Bewertungsgrun d s t ücks zum Stic h tag 

01 . 01 . 2025 qm/ebf . 115 , 00 € 
Bodenrichtwertzone : 38164104 (B, w, f 640 qm ) 

Unter Berücksic ht igun g der Bodenpreise ntwicklung bis zum Wert ­
ermitt l ungsstic ht ag , der möglichen Bebau u ng , d e s Verhältn i sses der 
baul i chen Nutzung , de r Grundstücksgröße , Grundstückst iefe sow i e un t er 
Berücksicht un g der vorhandenen Bebauung wird der Bode nwert - n.d. 
Ge pf l ogenh e iten am Grundstüc ksmarkt - zum Wertermittl ungsst i chtag wie 
fo l gt geschätzt : 

Bodenrichtwert (unbebaut ) pro qm 
Grundstücksgrößen - Umrechnung (x 0 , 82/0 , 90) 

Er mittelter Bodenwert in €/qm 

115 , 00 € 

104 , 78 € 

104 , 78 € 

_ _!?g_g_~!:'._1'.'1~E-~--------------------------------------------------91 9 , o o ____ * ______________________ 1 o 4 , _ 7 8 __ §: __ ~------9 6 • 2 9 2 , 8 2 __ € _ 
Bodenwe r t gerundet 919,00 qm 

Bodenwert gesam t~ vorläufiger Vergleichswert 

Marktanpass ung nach § 7 Abs . 2 ImmoWertV : Nicht erforderlich 

Marktangepass t er vorläufiger Vergleichswert 

Besondere ob j ektspez ifi sche Grundstücksmerkma l e 

Zuschläge (Keine ) 

Abschläge (Keine ) 

Verg l eichswert gesamtes Grunds t ück 

Verg l e i chswert 1/2 Miteigentumsan t ei l 

lvergleichswert 1/2 Miteigentumsan t eil , gerundet 

= 96 . 293,00 e: 

= 96.293,00 e: 

= 96 . 293,00 € 

+ 0 , 00 € 

0 , 00 € 

96 . 293 , 00 € 

= 48.146 , 50 e: 

= 48 . 000,00 e:I 
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Hinweise zur Boden-/Verg l e i chswertermitt l ung 

Marktanpassung: 
Di e Rückfrage des Sachverständigen bei der Geschäftsste l le des zu­
ständigen Gemeinsamen Gutachterausschusses b ei de r Großen Kr e isstadt 
Gaggenau hat e rgebe n, dass zum Wertermittlungsstichtag kei ne Er kenn t­
niss e über Ve ränder un gen des Bodenwertgefüges seit dem 01.01 . 2025 vo r ­
liegen . Insofern erfolgte keine Marktanpassung bzw . Fortschreibung des 
Bodenricht wert es . 

Grundstücksg r ößen - Umr ec hnung : 
Das zu bewe r tende Grundstück weist im Vergleich zu r Meh rza hl der üb ­
ri gen Grund stücke derse lbe n Boden richtwertzon e bzw . im Vergleich zu 
dem s og e nannten "Bodenrichtwertg r undstück " eine Übe r g r öße auf. 
Aufgr und diese r Gr ößenabweichu ng - da s Bod enri c htw e rtgr undstück ha t 
gemäß Ri c htw e rt de fini tion e i ne Gr öße von 6 40 qm - erfolgt e ine Um­
r echnung des Bodenrich twe rt e s mit Hilf e der vo n der Gesc häfts stel l e 
des Gemeinsame n Gutachteraussc husses b ei d e r Gr oße n Kr e is stadt Gag ­
genau he rang e zogen e n Gru ndstücksf lä c hen - Umrechn ungskoeff izi e nten für 
Ei n - und Zweifamili e nhausgrundstücke (siehe nachfo l gende Tabe l le) . 

Grundstücks flä chen - Umrechnungskoeffiz i ent en (Auszug „ Ört li ch e Fachin­
formationen zur Ableitung und Verwendung der Bodenrichtwerte ", Gut ­
acht erausschuss Gaggenau ) 

Grundstücks­

größe [m2] 

200 

400 

600 

freistehend, 

Doppelhaushälfte 
Reihenmittelhaus 

12 139 
i1s i21 --------
1, 111 
1,00 1,00 

-====--..;_-
09 S 

800 0,85 
_____ _.L ... 000 ........ ______ o ....... so ________ _ 

1.200 0,76 
--------

L 07 
1.400 0,73 --------
L 07:li --------
1.600 0,70 

Es wird auf die entsp r ech en de n Er läu te ru ngen und Hinw eise aus den von 
der Gesc hä f tsstelle des Gemeins amen Gutachteraussc hu sses be i d e r Gro ­
ßen Kreisstadt Gaggenau veröffentliche n, " örtlichen Fachinformation en 
zur Abl ei t ung und Verwendung der Bod en r icht werte " v e rwi esen (abr ufb ar 
üb e r das Bode nri c htw er tinformati onssys t e m Bad e n-Württ emberg Boris - BW: 
h ttps : //www . gutachterausschuesse - bw.de). 
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Zusätzliche Angaben und Feststellungen 

In dem Schätzauftrag des Gerichtes wird um zusätzliche Angaben und 
Feststellungen gebeten: 

I. 
a) Verkehrs - und Geschäftslage : 
Gute ortsteilspezifische Wohnlage am Ortsteilrand ; keine Geschäftslage 
(ausgenommen Freiberufler) ; mäßige Verkehrsanbindung (siehe auch Ka -
pitel V. Grundstücks - / Lagebeschreibung sowie Anlage 1). 

b) Baulicher Zustand: 
- (unbebautes Grundst ück) . 

c) Bauauflagen, baubehö rdlich e Beschränkungen ode r Beanstandungen: 
Keine bekannt . 

d) Verdacht auf Hausschwamm : 
- (unbebautes Gr undstück) . 

II. 

a) ökologische Altlasten: 
Ei n Verdacht auf ökologische Altlasten besteht nicht . Gemäß schrift ­
licher Auskunft durch das Landratsamt Rastatt (Amt für Umwelt und 
Gewerbeaufsicht) ist das Bewertungsgrundstück in der historischen Er­
hebung des Landkreises Rastatt von 1995 bzw. den Nacherhebungen 1997 , 
2004 und 2011 nicht als altlastverdächtige Fläche gekennzeichnet. An­
lässlich der Ortsbesichtigung sind dem Sachverständigen keine Umstände 
bekannt geworden , die einen Verdacht auf Altlasten begründen würden. 
Untersuchungen des Baugrundes sind jedoch nicht Gegenstand dieser Wer ­
termittlung und wurden vom Sachverständigen auch nicht durchgeführt . 

b) Verwalter und Höhe des Wohngeldes: 
- (unbebautes Grundstück) . 

c) Mieter/Pächter: 
Nach Erkenntnissen des Sachverständigen besteht 
Miet - u . / o . Pachtvertrag . Angaben/Erklärungen zu 
Miet - /Pachtverhältnisse n wurden auf Nachfrage des 

zum St i chtag kein 
ggf. vo rhan denen 
Sachve rs tänd i gen 

seitens der Prozessbeteiligten nicht abgegeben . 

d) Wohnpreisbindung gern. § 17 WoBindG: 
- (unbebautes Grundstück) . 

e) Gewerbebetrieb : 
Es wurde im Ortstermin kein Gewerbebetrieb geführt. 

f) Maschinen und Betriebseinrichtungen : 
Im Ortstermin waren augenscheinlich wertrelevante , eigentümereigene 
Maschinen- und Betriebseinrichtungen nicht vorhanden. 

g) Energieausweis/Energiepass: 
- (unbebautes Grundstück) . 
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Nach welchem Verfahren der Verkehrswert zu ermitteln is t , rich­

tet sich nach den Umständen des einzelnen Fa l les . Dabei sind die 

Gepflogenheiten des Grundstücksverkehrs zu beachten . Maßgebend 

ist , wie im allgemeinen Geschäftsverkehr der Verkehrswer t er­

mi tt elt wird . Es dürfen keine Me t hoden angewendet werden , die 

das Wer t bi l d verzerren (BGH v om 26 . 10 . 72 III ZR 78/71 NJW 1973 

S . 287 ; vom 20.3 . 75 ZR III 153/73 , WM 1 975 S . 640). 

Anwendungsfäl l e für das Sachwertverfahren sind u . a . so l che Grund­

s t ücke , be i denen für d e n Nutzer nich t die Ertragserzie l ung im 

Vordergrund s t eh t (BGH vom 13 . 7 . 70 VII ZR 189/68 , NJW 1 970 S . 

2018) . Auch hier gi l t generell , dass das Sachwer tverfahren bei 

so l chen Objekten heranzuziehen is t , die am Grundstücksmarkt nach 

Substanzgesich t spunk t en gehande l t werden . 

Das gil t v or allem für Einfamilienhäuser; sie sind keine Zins­

objekte im eigen t l ichen Sinne . Der Eigen t ümer eines Einfamili­

enwohnhauses rechnet nicht mi t einer hohen Verzinsung des in­

vestierten Kapitals und findet sich dami t ab , dass sich das 

aufgewendete Kap it al geringer verzinst als bei sog . Ren t en-häu­

sern . Hier s t ehen persönliche Moment e im Vordergrund . Weiter 

be t rachtet er sein Haus nich t als zinsabwerfende Kapi t alanlage , 

sondern vielmehr sieht er in seinem Haus ein Heim das ihm die 

Annehmlichkei t en des Alleinwohnens verschafft . Insofern ist es 

sinnvoll u . sachgerech t in diesem Mark t segmen t vom Sachwert aus­

zugehen . Diese Auffassung ha t sich auch in der Rechtsprech ung 

durchgesetzt (BGH vom 13 . 7 . 70 VI I ZR 189/68 NJW 1970 S . 20 1 8 ; 

vom 6 . 12 . 74 V ZR 95/73 , WM 1 975 S . 256 ; vom 1 6 . 6 . 77 VII ZR 2/76 , 

WM 1977 S . 1055 , 1058 ; OLG Köln v om 28 . 8 . 62 9 U 28/58, MDR 1 963 

s . 411 ). 

Bei Zweifamilienhäusern , bei denen die Eigennutzung im Vorder­

grund steht , soll t e ebenfalls auf den Sachwert abges t ell t werden 

(BGH vom 13 . 7 . 70 VII ZR 189/68 , NJW 1 970 S . 20 18). 
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Das Ertragswertverfahren ist bei solchen bebauten Grundstücken anzu­

wenden, die zur Er t ragser z ielung (durch Vermie t ung oder Verpach­

t ung) bestimmt sind oder für Produktions- oder Diens t -leis t ungs­

zwecke eigengenutzt werden (BGH vom 13 . 7.70 VII ZR 189/68 , NJW 

1970 S . 2018 ; vom 16 .6.77 VII ZR 2/76, WM 1 977 S. 1055) . Wird 

das betre ff ende bebaute Grunds tück a ls Renditeobjekt angesehen, 

so wird der Grundstückswert wesentlich durch den nachhal t ig er­

zielbaren Grundstücksertrag bestimm t . Dem Käufer eines derarti­

gen Grundstücks kommt es in ers t er Linie darauf an, welche Ver­

zinsung ihm das inves t ier t e Kapi t al einbringt (OLG Hamburg vom 

24.4. 70 I U 17/69 , WM 1970 S. 945 , 948). 

Das Ertragswertverfahren wird z .B. für Mie t wohngrundstücke , Ge­

schäftsgrunds t ücke, Bürohäuse r, Ladengeschäfte , gemisch t ge­

nutzte Grundstücke , Objek t e des produzierenden Gewerbes wie a uch 

bei Verwal t ungsgebäuden, Bank- und Kreditinstituten sowie gern . 

BGH auch bei Hot els als sachgerechte Methode zur Ermi tt lung des 

Verkehrswertes angesehen . 

Die Wertermit t lung von Eigentumswohn ung en kann gern . Wer t V bzw . 

ImmoWer tV gr undsä tz lich nach dem Verg l eichs-, Ertrags- u . Sach­

wertverfahren erfolgen . 

Gern. führender Fachli t era tur (Kleiber/Fischer/Werling ; Ver­

kehrswertermi tt lung von Gr undstücken; 9 . Au flage 2020, Bun des­

anzeiger Verlag, V, Rdn . 59-61) kommt das Sachwertverfahren bei 

der Mark t wer t ermit t lung von Eigen tum swohnungen jedoch eher nur 

in Ausnahmefällen zu r Anwendung . Auch das Er tragswertverfahren 

kommt für die Marktwertermittl ung von Eigen tumswohnungen in Be­

t racht ; vor allem dann, wenn es sich um Wohnungen handelt , die 

neben der Eigennutzung v ornehmlich zum Zwecke der Vermie t ung 

gehalten werden . Vorrangig is t bei der Mark t wer t ermittlung v on 

Eigen tumswohnungen allerdings das Vergleichswert verfahren, wenn 

geeignete Vergleichspreise in ausreichender Zahl zur Verfügung 

s t ehen . 
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Das Vergleichswertverfahren - eine gern . BGH-Rechtsprechung ( BGH Urt . 

vom 18 . 9 . 1986 - I II ZR 83/85 - , EzGuG 4 . 111; vom 6. 11 . 1958 - III 

ZR 147/57 - , EzGuG 11.1 5 ) anerkannte Schätzmethode - basiert auf 

der Überlegung , den Verkehrswer t eines Wer t ermi tt lungsob j ekts 

aus der Mitt elung von zeitnahen Kau fp reisen vergleichbarer 

Grundstücke festzustellen . 

Das Ver f ahren führt im Allgemeinen direkt zum Verkehrswer t und 

ist deshalb z . B. dem Sachwert verfahren übe r l egen , bei dem der 

ermittelte (vor l ä ufi ge) Sachwert ggf . noch durch Marktanpas­

sungszu- oder - abschläge bzw . durch die Anwendung von Sachwer t ­

faktoren zu korrigieren is t . Der Vorgang der Mark tan pass ung en t ­

fällt i . d . R. beim Verg l eichswer t verfa h ren , da sich die j eweilige 

Mar ktsituation berei t s in den Kaufpreisen der Verg l eichsobjekte 

widerspiegelt . Das Vergleichswertverfahren kann grundsätzlich 

bei der Verkehrswertermittlung unbebauter und bebauter Grund­

stücke zur Anwendung kommen . Es is t das Rege l verfahren für die 

Ermittlung des Bodenwerts unbebau t er a l s a uch des Bodenwerts 

bebauter Grundstücke . 

Gemäß BGH-Rechtsprechung, ImmoWertV und gemäß führender Fachli­
teratur wurde der Verkehrswert vom Vergleichswertverfahren (Bo­
denrichtwert) abgeleitet. 

Der Verkehrswert wurde daher unter Beachtung der zum Wertermitt­

lungsstichtag bekannten Marktlage und unter Abwägung aller wert­

bestimmenden Umstände sowie unter Würdigung des angewandten 

stichtagsbezogenen Wertermittlungsverfahrens u. dessen Aussage­

fähigkeit ermittelt. 

De r Ve rkeh rsw e rt für den 1/2 Miteigentumsanteil an dem unbebauten 
Grundstück Fl st .- Nr . 4378 in 76596 Forbach , Bermersbach , Rotstraße 11 
wurd e gemäß den nachst e henden Aus f ühr ung e n und Be r echnung e n zum We rt ­
e rmittlungss t i c htag 28 . 04.2025 e rmitt el t zu 

EUR 48.000,00 
(in Worten : Achtundvierzigtausend Euro) . 
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Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zu­
g l eich , dass ihm keine der Ablehnungsgründe entgegenstehen , aus 
denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zuläs­
sig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beige­
messen werden kann . 

Gaggenau , 11 . 07 . 2025 

Hinw e is: Die dig ital e Ausfertigung des Gutachtens 
enthält statt einer e igenhänd igen Unterschrift die 
qualifizierte elektronische Signatur des Sachverständigen. 

Der Sachverständige 

Urheberschutz , alle Rechte vorbehalten . Das Gutachten ist ausschließlich für den 
Auftraggeber und de n angegebenen Zweck bestimmt . Eine Vervielfältigung und/oder Ver­
wertung durch Dritte ist nur mit mei ner schriftlichen Genehmigung gestattet . 
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Übersichtskarte und näheres Umfeld 
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Steckbrief Forbach 

Die Gemeinde Forbach gehört zum Landkreis Rastatt im Bundesland Baden-Würt­
temberg . Forbach zählt 4 . 610 Einwohner (31.12.2023) , verteilt auf 2 . 18 4 Haus­
halte (2024) , womit die mittlere Haushaltsgröße rund 2 , 11 Personen beträgt . 
Forbach ist gering besiedelt und l iegt gemä ß Defini t ion des Bundesinstituts 
für Bau- , Stadt- und Raumforschung (BBSR) in keinem Verdichtungsraum. Das BBSR 
teilt Forbach räumlich der Wohnungsmarktregion Rastatt zu , wobei diese , ba­
sierend auf demographischen und sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen der Nach­
frage , als überdurchschnittlich schrumpfende Region identifiziert wird . 

Der durchschnittliche jährliche Wanderungssaldo zwischen 2018 und 2023 beläuft 
sich auf Ebene der Gemeinde Forbach auf -3 Personen. Damit weist Forbach im 
Vergleich zur nationalen Entwicklung überdurchschnittlich hohe Abwanderungs­
tendenzen auf . Auf Kreisebene (Wanderungen über die Kreisgrenze) fallen im 
Jahr 2023 insbesondere die Altersklassen 30 - 49 und 0-17 mit den höchsten 
Wanderungssaldi von 918 bzw . 441 Personen und die Altersklassen 65+ und 50 - 64 
mit den tiefsten Wanderungssaldi von -1 33 bzw . 35 auf . 

Gemäß Fahrländer Partner (FPRE) zählen 35,7 % der ansässigen Haushalte im Jahr 
2024 zu den oberen Schichten (Deutschland : 34 , 2 %) , 33 , 2% der Haushalte zu den 
mittleren (Deutschland : 36 %) und 31 ,1 % zu den unteren Schichten (Deutschland : 
29 , 8%) . Der größte Anteil mit rund 25 , 8% (Deutschland : 21 , 4%) kann der Lebens­
phase «Familie mit Kindern» (altersunabhängig) zugewiesen werden , gefolgt von 
«Älterer Single» (55+ J . ) mit 21 , 2% (Deutschland : 22 , 6%) und «Älteres Paar» 
(55+ J . ) mit 20 , 6% (Deutschland : 16 , 8%) . 

Bei den Landtagswahlen 2021 wählten in Forbach rund 30 , 4% der Wählerlnnen 
(gültige Zweitstimmen) CDU/CSU (Bundesland Baden-Württemberg : 2 4 , 1%) , 26 % DIE 

GRÜNEN (Bundesland Baden-Württemberg : 32 , 6%) und 17 , 6% SPD (Bundesland Baden­
Württemberg : 11 %) . Bei den Bundestagswahlen 2025 wählten in Forbach rund 37% 
der Wählerlnnen (gültige Zweitstimmen) CDU/CSU (Deutschland : 28 , 5%) , 20 , 8% AfD 
(Deutschland : 20 , 8%) und 8 , 7% «Sonstige» (Deutschland : 9 , 6%) . Bei den Europa­
wahlen 2024 erzielten CDU/CSU mit 39 , 8 ~o (Deu t schland : 30 %) , «Sonstige» mit 
15 , 7% (Deutschland: 20 , 3 %) und AfD mit 15 , 6% (Deutschland : 15 , 9%) die meisten 
Stimmen . 

Forbach weist per Ende 2023 einen Wohnungsbestand von 2.534 Einheiten auf. 
Dabei handelt es sich um 861 Einfamilienhäuser und 1.673 Wohnungen in Mehrfa­
milienhäusern . Die EFH-Quote liegt damit bei rund 34 % und ist somit im bun­
desweiten Vergleich (30 %) überdurchschnittlich . Mit 26 , 2% handelt es sich bei 
der Mehrheit um Wohnungen mit 4 Räumen . Auch Wohnungen mit 5 Räumen (20,6 %) 
und 7+ Räumen (19, 3% ) machen einen hohen Anteil am Wohnungsbestand aus . Die 
mittlere Bautätigkeit zwi schen 2018 und 2023 f i el, gemessen am Wohnungsbe­
stand , mit 0 , 23 % tiefer aus als in Deutsch l and (0,61 %) . Dies entspricht ins­
gesamt einer Fertigstellung von rund 34 Wohneinheiten . 

Prospektiv rechnet das BBSR im Rahmen seiner regionalen Prognosen auf Ebene 
Landkreis mit einer Veränderung der Bevölkerung von 2021 bis 2040 um 4 , 2% oder 
9 . 700 Personen (Deutschland : 2 , 6%). Auf Ebene Haushalt wird von 2021 bis 2040 
mit einer Veränderung von 6 , 3 % bzw . einer Zunahme von 6 . 774 Haushalten gerech­
net (Deutschland : 4 , 8%). 

Que ll e : Fahrländer Partner (FPRE) und Bundesinstitut für Ba u - , Stadt- und Ra umfo r sch ung (BBSR ) 
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Wohnlagequalität (Ei nstufung nac h bu lwi engesa AG) 
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- Leaflet 1 © OpenStreetMap contributors 

Wohnlagequalität 
sehr gut 

gut bis sehr gut 

gut 

durths chnittlich bis gut 

durthschnittlich 

ein fach bis durchschnitt lich 

ein fach 

10 bulwiengesa AG; RIWIS 2025 

Die Wohnlage beschreibt die Lagequalität des Wohnumfeldes . Sie ist eine wichtige Einflussgröße auf Grundstücks - und Wohnungspreise 
sowie das lokale Mietpreisniveau. Hinsichtlich ihrer Definierung fließen Informationen zur städtebaulichen Einbindung, des soziodemografi­
schen Umfelds sowie immobilienspezifische Kriterien, wie 

• Attraktiv ität (Fernumzugsvolumen) 
• Räumliche Einbettung (Nähe zu Grünanlagen , Distanz zu Industrieflächen) 
• Bauliche Struktur (0 Wohnungsgrößen von 3- und 2- Zimmer Wohnungen , Neubau/Bestand) 
• Bevölkerungsz usammensetzung des Wohngebiets (sozialer Status) 
• Statusvariablen (dominante Milieus, Typologie , Zahlungsindex) 

in das Berechnungsmode ll ein. 
Unterschieden wird dabei zwischen folgenden vier Hauptkategorien , zwischen denen noch drei Übergangskategorien liegen: 

• Sehr gute Wohnlage 
Besonders imageträchtige lnnenstadtrandlagen und Villengegenden , sowie besonders begehrte Wohnlagen 

• Gute bis sehr gute Wohnlage 

• Gute Wohnlage : 
Traditionell gefragte Wohnlagen, typischerweise urbane "In-Viertel ", ruhige Wohngegenden mit ausreichender bis guter Infrastruktur und 
positivem Image 

• Durchschn ittliche bis gute Wohnlage 

• Durchschnittliche Wohnlage : 
Gebiete ohne die Mängel der einfachen und die Vorzüge der guten Lage 

• Einfache bis durchschnittliche Lage 

• Einfache Wohnlage : Abgelegene Wohngebiete mit überwiegend geschlossener , stark verdichteter Bebauung, unzureichender Infrastruktur 
und/oder Nähe zu größeren Gewerbegebieten , Industriegebieten oder stark frequentierten Verkehrsachsen . 

Die Aufbere itung auf Ebene der Baublöcke in siebenstufiger Klassifikation erlaubt differenzierte Aussagen zur Wohnlage . Für Baublöcke 
ohne Wohnnutzung , mit überwiegend gewerblicher Nutzung, mit weniger als fünf Haushalten und / oder einem Grünflächenantei l > 80% 
wird keine Wohnlage ausgewiesen . 
Ganz bewusst wurde ein Modellansatz gewählt , bei dem keinerlei Marktpreise einbezogen werden . So können preisunabhängige Ein­
schätzungen zum Standort errechnet werden . Eine nachträglich nachgewiesene hohe Korrelation der Modellergebnisse zu den tatsächli­
chen Marktpreisen verdeutlicht den hohen Praxisbezug . 

Quelle: bulwiengesa AG, MB Micromarke ting, OpenStreetMap (ODbL) , TradeDimens ions (The Nielsen Company GmbH) , casaGeo Data + Services GmbH 
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Einwohnerdichte 

... 

-- .. 
200 m / 

( 

J 

,,,,. 
\ 
) 

- ---- ---~~--- -~-~ /:. ___ 

Einwohner- Einwohner, Anzahl 

6.000 

'-
Q) 4 .000 
C 

..c: 
0 
s'. 
C 2.000 

UJ 

0 

2013 201 4 

• Einwo hner, Gesam t 

Einwohner 

Ei nwohner, 
Gesamt 

2014 

4.787 

2015 

4.895 

2015 

2016 

4.845 

2016 

2017 

4.783 

2017 

2018 

4.736 

./ ,,.. --

....-

,., 
;: / &,­

_,, ~o 

-

Einwohnerdichte 
> 18.000 

9,000 • 18,000 

5,000 • 9,000 

3,000 • 5,000 

2.000 • 3.000 

1,000 • 2,000 

< 1.000 

() bulwi engesa AG; RIWIS 2025 

Leaflet 1 \t> OpenStreetMap contributors 

2018 

2019 

4.684 

20 19 

2020 

4.619 

2020 

2021 

4.573 

2021 

2022 

4.518 

2022 2023 

Bezugsort: Forbach 

2023 SJ-Entw. 

4.466 /J. -5,7 % 

Bezugsort: Forbach 

 



Ir 9<.JI Sachverständigenbüro Prof . Dr. David Lo r e nz WG 197/25-76596 

Anlage 1 - Standort (Beurteilung , Statistiken , Kennz a hlen) - Blatt 5 

Beschäftigte, Branchenstruktur, Arbeitslosenquote 

SVP Beschäftigte: Rastatt 
SVP-Beschafugte : 

Rastatt 
9S,0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 18-23 

8 90,0 
_,,,,,,--- -. Beschäftigte SVP 92.600 94.741 92.965 92.191 92.297 90.851 - 1,9 % 

------ SVP Branchenstruktur Rastatt ..; 85,0 "7' 
.: 80,0 

Finanzierungs- , Kredit- und 1.6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6% 1,5% 
75,0 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
VerS1Cherungsgt:1werbe 

Technologie, Med;en, 4,2% 4,1 % 4,1 % 4,2% 4,2 % 4,3% 
SVP Bescha.ftigte Telekommumkat,on 

Produzierendes Gewerbe (inkl. Bau) 49,7 % 49,0 % 48,5 % 47,3 % 46,2% 45,9% 

Rechts- , Steuer- und 1,9% 1,9% 2,2% 2,2% 2,6% 2,4 % 
Untemehmensberatung , 

BWS - Bru\Owertsch öpfung 
Marl<tforschung 

e Groll- und Einzelhandel 8,5 % 8,5% 8.7 % 8.8 % 9,2 % 9,1 % :, a.statt 
UJ 

.!: 80.000 Kfz- Handel und Reparatur, 0,8% 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 

75 .000 
Tankstellen 

Logistik 4,6 % 4,9 % 4,9 % 5,0 % 5.0% 4,9% 'E 10.000 
Sonstige höhero 5,6% 5,4 % 4,6% 4,8 % 4,8% 5,0% 1l 65 000 ===~-i 60 000 
untemehmensbezogene 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Dtens/Jaistungen 

UJ Öffentliche Verwaltung 5,2 % 5,4 % 5,6 % 5,7 % 5,8% 6,0% ., -~ • Rastatt 
0 Baden-Wurttemberg Land- , Forsh,ortschatt und Frschera, 0,9% 0,9 % 1,0% 1,0 % 1.1% 1,1 % 

Gastgewerbe 2,0 % 2,0 % 1,9 % 1,9 % 2,0% 2,2% 

Emahung / 81/dung 2,1 % 2,1% 2,2% 2,3% 2.3% 2,4 % 

Arbe itslosenquote (alle Erwerbspersonen ) 
Gesundheit / Soziales 8,5 % 8,5 % 8,8 % 9,3 % 9,5 % 9,7 % 

Rastatt Sonsbge 4,3% 4,9 % 5,1 % 5,1 % 4,9% 4,6% 

6 

5 
Arbeitslosenquote (alle Erwerbspersonen): Rastatt 

~ 4 ::::"'."' ;.a Afbertslosenquote Stand September 2024; 4,0 % 
3 
2 2018 2019 2020 2021 2022 2023 18- 23 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Rastatt 2,8 % 2.9 % 3,8% 3.7 % 3,6% 3,8 % 1,0 

Ra.~tart 0 den-Wümemberg 
Mittlerer Oberrtiein (RO-Reglon) 3,3% 3,2% 4,1 % 3,9 % 3.7% 4,0% 0,7 

Baden-Württemberg 3.2 % 3,2 % 4.1 % 3,9 % 3,5% 3,9% 0,7 

Deutschland 5,2% 5,0 % 5,9% 5,7 % 5,3% 5.7 % 0,5 

Anzahl der Arbeitslosen gesamt 

Rastatt 3.703 3.855 5.163 4.995 4.816 5127 38,5% 

Que lle: bu lwiengesa AG 
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Kaufkraft 
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Die Kaufkraft spiegelt das Haushaltsnettoeinkommen wider . Sie beinhaltet alle Einkünfte aus 
Arbeit , Kapitalvermögen , Verm ietung und Verpachtung nach Abzug von Steuern und Sozial­
abgaben , jedoch zzgl. Transfer leistungen wie Arbeitslosen- , Kindergeld oder Renten . Regel­
mäßige Zahlungen für z.B. Miete, Strom oder Beiträge für Vers icherungen sind nicht abgezo­
gen und demnach noch in der Kaufkraft enthalten . 
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Dominante Gebäudenutzung 

Dominante Gebäudenutzung 

Typ und Intens ität 

Gewerb lich - stark 

Gewerb lich - moderat 

Gewerb lich - schwach 

gr . Mehrfam ili enhäuser - stark 

gr . Mehrfam ili enhäuser - modera t 

gr . Mehrfam ili enhäuser - schwach 

kl. Mehrfami lienhäuser - stark 

kl. Mehrfami lienhäuser - moderat 

kl . Meh rfami lienhäuser - schwach 

Emfam ili enhäuser - stark 

Einfami lienhäuser - modera t 

Einfamil ienhäuser - schwach 
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Anbindung öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV) (Ei nstufu ng nach b u lwi engesa AG) 
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Lea tlet 1 © OpenscreetMap contributors 

ÖPNV Anbindung 
sehr gut 

gut 

mittel 

ausre ichend 

eingeschrankt 

© bulwiengesa AG; RIWIS 2025 

Die Erreichbarkeit öffentlicher Verkehrsträger stellt einen wichtigen Standortfaktor dar. Basierend auf dem Baublock- Raster wird modellhaft 
die Versorgung jedes einzelnen Baublocks mit öffentlichen Verkehrsträgern berechnet. Zur Klassifizierung dienen eine Distanzkomponente 
für die fußläufige Erreichbarkeit und ein Gewichtungsfaktor nach Haltestellentyp . 

Folgende Haltestellentypen werden in die Berechnung einbezogen : 

Haltestellentypen 

Verkehrstrager fußlaufige Distanz Gew1chtungsfaktor 

Bus 400m 1,0 

Tram 600m 2,0 

U- Bahn 800m 3,0 

S- Bahn 800m 3,0 

DB {Zug) 1000m 4,0 

• Jedem Haltepunkt wird gemäß seines Verkehrsträger ein Buffer mit der entsprechenden Distanz zugewiesen 
• dem generierten Buffer wird der Gewichtungsfaktor zugewiesen 
• Berücksichtigung der Anzahl der Linien (Fahroptionen) 
• keine Berücksichtigung der Taklung (Häufigkeit der Fahrten) 

Interpretationshilfe 
Ein Baublock mit eingeschränkter Anbindung hat meist nur wenige Haltestellen in fußläufiger Erreichbarkeit , oder nur von geringer Attrakti­
vität (z.B. Bus), während eine gute oder sehr gute Anbindung eine Vielzahl von Möglichkeiten aufweist , die ggf. auch von höherer Attraktivi­
tät sind (S- /U- Bahn etc.). So kann z.B. ein Standort mit direkter Li- Bahn- Anbindung dennoch relativ mittelmäßig bewertet sein, wenn hier 
keine weiteren Verkehrsträger oder Linien angesteuert werden können . 

Quelle: bulwiengesa AG, MB Micromarketing, OpenStreetMap (ODbL), TradeDimensions (The Nielsen Company GmbH), casaGeo Data + Serv ices GmbH 
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Versorgungsgrad Lebensmitteleinzelhandel, Ein st u f ung nac h b u lwi engesa AG 

! 200 m 
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\ 

f 
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Leaflet 1 <Cl OpenStreetMap contributors 

Versorgung Lebensmittel 
> 20.000 

12,000 • 20.000 

7.000 • 12.000 

5000-7 .000 

3.500 • 5,000 

2.500 • 3.500 

1,500 • 2.500 

450 • 1.500 

< 450 

<t> bulwiengesa AG; RIWIS 2025 

Die Versorgungsgradkarte gibt die Summe der fußläufig erreichbaren Verkaufsfläche (VKF) im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) an. Diese 
wird auf Baublockebene dargestellt und ermöglicht so einen strukturierten Blick auf das Nahumfeld. 

Die Verkaufsstellen des LEH werden nach bestehenden und geöffneten Einheiten selektiert , wobei eine Auswahl auf bestimmte Betriebsty­
pen vorgenommen wird , da v.a. die vollständige Verfügbarkeit von Kleinstanbietern (Bäcker , Metzger, Obst &Gemüsehändler , Feinkost etc.) 
nihht gewährleistet werden kann. 

Folgende Betriebsformen werden in die Berechnung einbezogen : 
• Lebensmittel - Discounter 
• Biomarkt (v.a. Ketten, meist > 350qm) 
• Supermarkt 
• Verbrauchermarkt 
• SB-Warenhaus 

Um jede Verkaufsstelle wird ein Buffer (Umkreis) von 700m Luftlinie gezogen , dies entspricht in der Regel einer fußläufigen Erreichbarkeit 
und ermöglicht somit die Analyse der Versorgungsdichte auf Baublockebene . In der Ergebniskalkulation werden die Verkaufsflächen aller 
vom Baublock geschnitten LEH-Buffer summiert , unabhängig von der Größe der Überlappung. Die Darstellung "Dichte als Summe der 
Verkaufsfläche" erfolgt in 9 Klassen. 

Quelle: bulwiengesa AG, MB Micromarketing , OpenStreetMap (ODbL). TradeDimensions (The Nielsen Company GmbH). casaGeo Data + Services GmbH 

 



Ir 9<.JI Sachv e rstän d i ge nbür o Pr o f . Dr. Davi d Lo r e nz WG 1 97/25 - 7 6596 

Anlage 1 - Standort (Beurteilung, Statistiken, Kennzahlen) - Blatt 10 

Angebot Gastronomie, Ein s tufung na c h bulwienge s a AG 
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Leaflet 1 © OpenStreetMap contributors 

Gastronomie Angebot 
vie lfaltig 

ein iges 

mittel 

etwas 

eingesc hrankt 

0 bu lwiengesa AG; RIWIS 202S 

Mit Hilfe der POi (points of interest) aus dem Datenangebot von OpenStreetMap wird die Nähe und der Versorgungsrad durch Gastronomie 
dargestellt. Hierbei wurden bewusst auch relevante Gastronomieeinrichtungen für die Abendgestaltung einbezogen , da hiermit eine Art 
Urbanität mit ausgedrückt werden soll. Folgende Typen werden berücksichtigt: 

Typ 

Cafe, Pub, Bar 

Restaurant 

Biergarten, Fast- Food 

Club 

Distanz Gewichtungsfaktor 

100 m 

100 m 

100 m 

100 m 

3 

2 

• jedem Punkt wird gemäß seines Typs ein Butter mit der entsprechenden Distanz zugewiesen 
• dem generierten Butter wird der Gewichtungsfaktor zugewiesen dem generierten Butter wird der Gewichtungsfaktor zugewiesen 

In der Ergebniskalkulation werden die Gewicht ungsfaktoren (Punkte) aller vom Baublock geschnittenen Butter summiert , wobei hier der 
Anteil der Überlappung berücksichtigt wird. Der Anteil der Baublockfläche , die vom Butter geschnitten (überlagert) wird , wird als Anteil auf 
den Gewichtungsfakto r angewendet. Somit fließt ein Butter der nur 50% des Baublocks abdeckt achh nur zu 50% seiner Punktzah l in die 
Endsumme ein. 

Quelle : bulwiengesa AG, MB Microma rketing, OpenStreelMap (ODbL), TradeDimensions (The Nielsen Company GmbH), casaGeo Data+ Services GmbH 
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Versorgung/ Die nstl e istungen (Luf tl inien distanz) 
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© OpenStreetMap Contrit:;,utors 2017 
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Maßstab (1:15.000) 

Quelle: on-geo GmbH 

.--
U Allgemein Arzt (1,5 km) 

~ Zahnarzt (2,0 km) 

Krankenhaus (1,5 km) 

~ Apotheke (1,8 km) 

LEH Discounter (1,9 km) 

lil EKZ (15,1 km) 

iji Kindergarten (0,2 km) 

Grundschule (1,8 km) 

lgJ Realschule (8,2 km) 

G Hauptschule (1,6 km) 

t;J Gesamtschule (44,2 km) 

III Gymnasium (8,5 km) 

lil Hochschule (34,5 km) 

ia oB Bahnhof (9,8 km) 

l3 Flughafen (21,1 km) 

L 
ia oB Bahnhof ICE (15,6 km) 

 



Ir 9<.JI Sachverstä nd i ge nbü r o Prof . Dr. Da v i d Lo r e nz WG 197/25 - 7 65 96 

Anlage 1 - Standort (Beu rt e i l ung , St at i s t iken , Kenn za hl e n) - Bla t t 1 2 

Na t urgefahr e nanalyse 

,KA Köln.Assekuranz Agentur 

Ein Unternehmen der ERGO 

Standort: 
Vulnerabilität 1 : 

K.A.R.L.®-PRO KURZBERICHT 

76596 Forbach , Baden Rotstr. 11 - 76596 Forbach , Baden Rotstr. 11 
EFH/ZFH mit Keller, 1 bis 3 Etagen 

Geländehöhe (K.A.R.L.) 382,10 m Schutzziel 2 Flut/Sturmflut - / -
K.A.R.L.®-Version 5.1.0.4 Gesamtwert (EUR) N/A 

Gefahr Einstufung Risiko3 (%p.a.) WKP4 PML5 (%) 

Vulkanismus - 0,0001 
Erdbeben - 0,0033 475 
Tsunami - 0,0000 200 
Überschwemmung - 0,0000 200 
Sturmflut 
Sturm 
Tornado 
Hagel 

Starkregen 6 

1 Vulnerabilität 

2S chutzziel 

3 Risiko (%p.a.) 

4WKP 

5 PML (% / WE) 

6Starkregen 

- 0,0000 200 - 0,0142 200 - 0,0058 - 0,0082 200 - 0,0057 200 

Bezeichnet die Objektart , die Gebäudeart bzw. das Lagergut am betrachteten Standort. 

Bezeichnet einen technischen Schutz gegen Eindringen von Wasser (z.B. Deich oder Mauer). Die angegebene Zahl 
bezeichnet die Wiederkehrpe riode bis zu deren Erreichen der Schutz besteht (z.B. 100: Schutz bis zum 100jährlichen 
Ereignis). Werte in Klammern bedeuten, dass das Schutzziel von KARL ." geschätzt wurde, · -· bedeutet, dass kein 
Schutz vorgegeben oder geschätzt wurde. 

Anteil des Gesamtwertes , der statistisch betrachtet pro Jahr durch die entsprechende Gefahr vernichtet wird. 

Statistische Wiederkehrper iode (Jahre) - Jeweils übliche Betrachtungsweise der Versicherungswirtschaft. 

Probable Maximum Loss / wahrscheinlicher prozentualer Maximalschaden bei angegebener WKP in Prozent des Gesamt ­
wertes (gerundet auf 2 Nachkommastellen) bzw. in absoluten Währungseinheiten (WE). 

Das Starkregenr isiko wird anhand einer Abschätzung üblicher Drainagekapazitäten berechnet, nicht mit klassischen Vul­
nerabilitäten. Zu geringen Anteilen isl dieses Risiko bereits im Überschwemmungsrisiko enthalten. Eine Summenbildung 
ist daher nicht sinnvoll. 

Die verfügbare Datenlage lässt keine statistisch belastbare Angabe von WKP und PML zu. 

Die Legende bezieht sich nur auf die Farbcodierung des Risiko-Wertes in Prozent pro Jahr 

% p.a. . < 0,05 0,05- 0,1 0,1 -0 ,4 0,4-0 ,7 0,7-1 > 1 

0,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,83 

0,50 

0,00 

Einstufung 
keine 

sehr gering gering auffällig erhöht hoch sehr hoch 
Gefährdung 

Farbe - - - -
Haftungsrechtl icher Hinweis : 

Die mit K.A_R.L.& ermittelten Risiko-und Gel'ährdungseinstufungen stotzen sk:h auf g!Obal vertügbare geologische, geogrnphische und meteorolagische Datensätze. die bei der KA vrngehallen, konlinuierich 
gepllegt, erweitert und prä2:1sierl werden. Ebenso werden die verwendete n Berechnungsme thoden ständig verbessert und dem akluelJen Wissensstand angepasst. Somit spiegeln die Ergebnisse den 
aktuellen Wissensstand zum Zettpunkl der Berichtserstellung wider. 
ln1ormationen über Schadenereignisse der Vergangenheil werden lediglich zur Verifizierung der eingesetzten Rechenmodelle herangezogen, nicht aber als deren Grundlage. Damit ist gewährleistet, dass 
sich die Risikomodeli e<ung weiteslmOgich an naturwissenschaftlichen Pnnz,pien O<ienti8f1 und nicht durch die zulallsbehaflele und manchmal auch IOckenhafle Erhebung von Schadendalen beeml!usst ist. 
Fehlende oder un110IIS1andige Dalen werden durch spezielle, bei der KA entwickelte SchatZ'V"'1Mren plausibel erganzt. Hier~ wird generell nach dem VORSICHTS-PRINZIP vorgegangen, d.h. Risikobe­
wertungen mit emem t-ohen Anteil an geschälzlen Parametern ral1en deshalb meistens etwas z.u hoch aus. 
WICHTIGER HINWEIS: Die 'v'Orliegende Risikoanalyse wurde aulomatisch erstem. Es er1olgte keine Sichtung und PiausibilitätskontrolJo durch einen wiSS80schaftltchen Experten. 
Bestimmte Umgebungsbedingungen, die nur optisch in Landkamm, Luftaufnahmen oder Sarellitenbildern zu erkennen sind und von deoon die Risikoeinstufung möglicherweise entscheideM beeinflusst 
würde, l<onnten deshalb richl identifizien werden und bleiben unberOcl<sichtigt. 
Die hier abgegeben Rislkoelnstulungen beruhen aul den Im vollständigen K.A.R.L.@-Berlcht angegebenen Daleoquellen und den In K.A.R.L.°' inlegrlerteo Erfahrungswerten, Die Auswertungen wurden 
nach derzeitigem Kenntnisstand sorgfältig und na.ch bestem Wissen und Gew,ssen VOfgenomrnen. RisikOanalysen sind jedoch 1«nne Vorher-Sagen. Darum ist nicht auszusehheßen, dass auch bei Gelahren. 
lür die em geringes oder überhaupt kein Risiko ausgewiesen wurde. p6öt1.bch und unerwartet Schadenereignisse größeren Ausmaßes eintreten. 

Quelle: on-geo GmbH 
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Einstufung Zukunftsatlas 2022, Prognos AG 

Udl/Kr<k 

beste Chancen ■ sehr hohe Chancen 

B hohe Ctincen 

4 leichte Chancen 

Quelle: Prognos AG 
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Einstufung Zukunftsatlas 2022, Prognos AG 

Der Zukunftsatlas ist ein Ranking der 400 Kreise und kreisfre i en Städte in 
Deutsch l and . Seit 200 4 überprüft der Zukunftsatlas alle drei Jahre die Zu­
kunftsfestigkeit der deutschen Regionen - anhand ausgewäh l ter makro- und so­
zioökonomischer Indikatoren - und ste l l t sie in einem bundesweiten Ranking 
einander gegenüber . 
Die Gesamtkarte zeigt die Zukunftschancen und -risiken der Regionen im 
Deutschlandvergleich auf . Für weitere Informationen zu Methoden , Hintergrün­
den , Nutzen und Analysepaketen siehe www . prognos . com/zukunftsat l as . 

Der Landkreis Rastatt erreicht Rang 145 und wird als Region mit leichten 
Chancen eingestuft . 

Beste Chancen Sehr hohe Chancen Hohe Chancen leichte Chancen Ausgeglichene 

Chancen/ Risiken leichte Risiken Hohe Risiken Sehr hohe Risiken 

+ 

leichte Chancen 

Rang von 400 im Jahr 2022 

Zukunftschancen: 145 -

Starke: 76 

, We bewerb & Innovation: 

Wohlstand & Soz·ale Lage 206 

Quelle: Handelsblatt und Prognos AG 
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Orthophoto/ Luftbild Baden-Württemberg 

76596 Forbach , Baden, Rotstr. 11 

Orthophoto/Luftbild in Farbe 

geo 

Digitale Orthophotos sind verzerrungsfreie, maßstabsgetreue und georeferenz;ierte Luftbilder auf der Grundlage von Befliegungen des Landesamtes für 
Geolnformation und Landentwicklung Baden -Württember~. Das Orthophoto ist in Farbe mit einer Auflösung von bis zu 20 cm. Die Luftbilder liegen 
ftachendeckend für das gesamte Land Baden-Württemberg vor und werden im Maßstab von 1: 1.000 bis 1:5.000 angebcten. 

Datenquelle 
Landesamt für Geoinformat ion und Landentwicklung Baden-Württemberg Stand : aktuell bis 4 Jahre alt (je nach Befliegungsgebiet) 

rt 
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Liegenschaftskarte Baden-Württemberg mit Flurstückfläche 

76596 Forbach , Baden, Rotstr. 11 

4310 r7 4369 

---~ 4367 

\ '= -\ \ "" --------

249S 

1 496 

-.1 

zsOI --

----- \ \ zs1• zso6 - - ~- \- _,,,..-

"" -i~v: ··:.: --- j "" \ ,m L__ ------

l81 1 \ \ --- \ 1 
- -- \ \ 2a1s \- zsol /, 1 

- 1 1 ' 
06.9"~025 103521, 173 1 © Landesamt_füf--Geoinformalion und Landentwick lung Baden -Württen:,berg 

Maßstab (Im Papierd ruck): 1: 1.000 
Ausdehnung: 170 m x 170 m 

0 

Berechnete Fläche des Flurstückes 4378: 919 m 2 

geo rt 

3016 

100m 

D,e Grundstücl<sßliche wurde auf Basis des amtlichen Liegenschaftskatasters berechnet . D,e Flachenangaben dienen ausschließlich der Plaus,blllsierung. 

Auszug von Teilinhalten aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS ® ) 
Die Liegenschaftskarte - generiert aus dem Amtlichen Llegenschaftskataster -Informatlonssystem (ALKIS®J • stellt den Nachweis des Llegenschaftskatasters 
für die Lage und die Beschreibung der Liegenschaften dar. Die Karte enthalt u. a. die Hausnummern, Gebäude, Straßennamen, Flurstücksgrenzen und 
Flurstücksnum mern. 

Datenquelle 
Amt liche Karte Baden-Württemberg, Landesamt fur Geoinfonmation und Landentw icklung Baden-Württemberg Stand: Juli 2025 
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r 

Zum An trag vor.i 

.............. 
1 F ._ • . . : . er ... igung 

GEMEINDE FOREACH 
Anlage 3 

Landkreis Rastatt 

SCHRIFTLICHE FESTSETZUNGEN 

gemäß§ 9 (1) BauGB 

zum Bebauungsplan für das Baugebiet "Auf den Wie sen" 
in den Gewannen "Auf den v7i esen" und "Erberst" im Ortsteil Bermersbach. 

A. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

B. 

I. 

1. . 

1. 1 

Rechtsgrundlagen 

§§ 1 - 3 und 8 ff des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekannt­
machung vom 8.12.1986 (BGBI.S. 2253) - BauGB -

§§ 1 bis 23 der Baunutzungsverordnung i. d. F. der Bekanntr.iachung 
vom 15.9.1977 (BGBI.I.S. 1763 - BauNVO -) 

§§ 1 bis 3 der VO über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie 
über die Darstellung des Planinhalts ( Planzeichenverordnung) vom 
3o. 7 .198 1 (BGBI. I .S. 833) 

§§ 3, 6, 7, 13, 73 und 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg 
vom 28.11.1983 (Ges.81.S. 770) - LBO -

§ 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 
3.to.1983 (Ges.BI.S. 577). 

Festse t zungen 

Art und .Maß der baulichen Nutzung 

Baugeb ie t 

Der gesamte räumliche Geltu ngsbereich des Bebauungsplanes 
ist "Allgemeines Wohngebiet" nach§ 4 SauNVO. 

Die Festsetzungen von Art und Begrenzung des Baugebietes 
erfo lge n durch Eintragung im Beb a uungsp l an. 

j 

{ 
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- 2 -

1 . 2 Das All ger.ie ine Wohngebiet dient vorwie<;end dem Wohnen. 

„ 3 

Zulässig sind: 

1 . Wohngebäude, 
2. die der Versorgung des Gebi etes dienenden Läden, 

Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende 
Handwerksbetriebe 

3 . Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 
gesundheitliche Zwecke. 

Soweit in§ 4 der BauNVO Ausnahmen vorgesehen sind, sind 
diese nur in folgendem Umfange Bestandteil des Bebauungs­
planes: 

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
3. Anlagen für Verwaltungen sowie für sportliche Zwecke 
4. Ställe für die Kleintierhaltung als Zubehör zu Klein­

siedlungen und landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen 
für das gesamte Baugebiet. 

1.4 Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind keine 
baulichen Anlagen mit Nebenanlagen zu lässig . Ausgenommen 
sind Sitzplätze bis zu 2o m', die durch Hecken oder Mauern 
eingefaßt sind. 

1 . 5 Die Gebäude dürfen talseitig mit maximal zwei Vollgeschossen 
und bergseitiy .:ü t s.1.:i.xi.mal einem Vollgeschoß in Erschei; 1ung 
treten. 

1.6 Das Maß der baulichen Nutzung wird bestir..mt durch die Zahl 
der Vollgeschosse und die Festsetzung der Grund- und Geschoß­
flächenzahlen. Sie sind jeweils durch eine Nutzu ngs -
schablone im 8-Plan festgesetzt. 

2. Bauweise und Stellung der baulichen Anlagen 
§ 9 (1) 2 BauGB 

2 . 1 Als Bauweise wird die offene Bauweise festgesetzt. 

Für Garagen mit Satteldach wird abweichende Bauweise fest­
gesetzt mit der Maßgabe, daß eine Abstandsfläche nach LBO 
nicht einzuhalten ist, soweit sie nach dem Bebauungsplan an 
Grundstücksgrenzen erstellt werden. 

2.2 Für die Stellung der Gebäude, ihre Trauf- und Firstrichtung , 
gelten die jeweils hierfür eingetragenen zeichnerischen 
Darstellungen. 
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Höhenlaae der baulichen Anlagen und Abstandsflächen 
§ 73 Abs. l Nr.7, §§ 11 und 6 LBO 

Die in den Querprofilen zum Bebauungsplan (Anlagen 9 + 1o) 
eingetragene Höhenlage (FOK) der baulichen Anlagen , ist 
als Richtwert zu betrachten, Abweichungen bis o , 3o m nach 
unten oder oben werden zugelassen. Die Traufhöhe ist als 
Höchstwert zu betrachten. Generell soll die bergseitige 
Traufhöhe (als Traufhöhe ist der Schnittpunkt von Außen­
wand und Dachhaut bzw. oberer Abschluß der Wand definiert) 
maximal 3,25 m über der FOK- Höhe (Fußboden-Oberkante) 
liegen . Die talseitige Traufhöhe, gemessen von der Keller­
bzw . Untergeschoß-Fußboden-Oberkante, darf das Maß von 
6 , So m nicht überschreiten. 
::-:r•;c, ::.- {}/='[ - /(6.- UC - fi,"":?.,"b; 

Die im Schnittlinienplan (Gestaltung) mit versetzten 
Geschossen ausgewiesene n 8 Gebäude (mit V gekennzeichnet) , 
können wahlweise auch ohne Differenztreppen erstellt werden . 

3 . 3 Die Abstandsflächen richten sich nach den jeweils geltenden 
Paragraphen der Landesbauordnung {LBO). • 

3 . 4 Fixpunkt : Höhenbolzen am Rathaus= 412 , 698 rn + NN 

4 . Stellplätze und Garagen (§ 9 (1) 4 BauGB 

4 . 1 Garagen oder Stellplätze dürfen nur auf den hierfür fest­
gesetzten Flächen oder, i__sowei t mög~~~' innerhalb der 
iiberbaubaren Grun dstücksflächen errichtet werden . 

4.2 Garagen sind, wo es die Topographie zuläßt, in das 
natürliche Gelände einzubinden . Sie sind mit Erdreich 
zu überdecken und zu bepflanzen. 
Wo keine Einbindung ~öglich ist, sind die Garagen mit 
Satteldach - Dachneigung entsprechend Hauptgebäude -
zu erstellen. 

4.3 Für die bergseitig angeordneten Garagen - Flachdach mit 
Erdüberdeckung - wird als Alternative ein Satteldach mit 
zusätzlichem Geschoß zugelassen . Garagenhöhe 2,So m + 
Geschoßhöhe 2,So m = 5,oo m Gesamthöhe. 

5 . 

Dachneigung entsprechend Hauptgebäude . 

Leitungsrechte (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB 

Die mit Leitungsrecht zu belastenden Grundstücksflächen 
sind dem Bebauungsplan zu entnehmen. 
Die Leitungsrechte (f ür Wasser, Abwasser, Beleuchtung , 
Telefon, Stromversorgung u.a.) müssen zugunsten der Gemeinde 
oder anderer Versorgungsträger auf den Privatgrundstücken 
geduldet werden. 
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Verkehrsf l ächen und deren Höhenlage (§ 9 ( l l Nr. 11 B~uBG 

6.1 Für die Höhenlage der anbaufähigen Verkehrsflächen sind 
die Angaben der Stra ßenfachp lanung maßg ebe nd. 

7. Äußere Gestaltung der baul i chen Anlagen (§ 73 LBO ) 

7.1 Die Hauptdachforme n sind Sa ttel - un d Krüppe lwalmdächer 
(38° bis 48° Dachneigung). 

7.2 Für die Gebäude Nr. 11, 24, 27 und 3o wird ein Kr üppe l walm­
dach zwingend festgesetzt. 

7.3 Dachaufbauten 

Dachaufbauten müssen einen Abstand von mindestens 2,5 m von der 
Giebelwand erhalten, ihre Höhe darf 1,5 m (gemessen von 
Oberkante Sparren), ihre Länge ein Drittel der Gebäudelänge 
nicht überschreiten. 

7.4 Für die Dachdeckung sind Ton - oder Betonziegel in den Farb­
tönen rot , rotbraun oder braun zul äs sig . 

7.5 Fassaden-Oberflächen: Materialien Putz, Holz, Sicht- und 
Natursteinmauerwerk sind zulässig. 

7.6 Für die Gebäude Nr. 19, 2o, 21, 22, 23, 2B, 29 und 3o wird 
eine So\ige Holzverschalung zwingend festgesetzt. 

7.7 Für die Gebäude Nr. 11, 24 und 27 wird ein aufgeständerter 
Holz-Balkon zwingend festgesetzt, ebenso der Holzanteil 
für eine So % ige Verschalung. ('-:,,-:<,/',.,_ / -7. 6) 

7 . 8 Zur Versorgung aller im Gebiet befindlichen Gebäude ist 
nur eine Antenne pro Gebäude für den Rundfunk- und Fern­
sehempfang zulässig (Außenantennen, S 73 Abs. 1 Nr. 3 
LBO). 

7.9 Mit dem Bauantrag sind Längs- und Querschnitte des Baugrund­
stückes bezogen auf NN-Höhen vorzulegen. 
Be i schwierigem Gelände kann das Anbringen eines Gebäude­
profiles verlangt werden. 

B . Gesaltu ng der Außenanlagen (§ 9 (1) 25 BauBG 

8.1 Di e im Bebauungsplan ein getragene Bepflanzung gilt als 
Pfl anzgebot gemäß § 9 Abs. 1, 25 BüuBG . Der jeweils ange­
gebene Standort der Bäume kann je nach Grenzverlauf, 
Topog rap hie und Gebäudestellung geringfüg ig variiert werden. 

8.2 Für die Pflanzung en im öffentlichen und privaten Bereich, 
entlang der öff e ntlichen Verkehrsflächen, Stellp l ätze, Garagen 
und des Verkehrsgrüns, sind nur heimisch~, bodenständige Ge­
hölze zulässig. 
stockende Obstbäume müssen erhalten bleiben, wo dies im un­
mittelbaren Baubereich n i cht möglich ist, muß nachgepflanzt 
werden. Je Baugrundstück muß mindestens ein heimischer Baum 
gepflanzt sein . 

Die Freiflächen um die Häuser sind gärtnerisch zu gestalten. 
Sie sind spätestens 1 Jahr nach Bezug anzulegen und zu unterhal­
ten. 
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8 . 3 Für die Gelä~ceoberfl äche sind die in den Geländeschnitten 
darc;estellten Höhen verbindlich. Ziffer 3.1 .. der Bebauungs­
vorschriften gilt sinngemäß. 

8.4 Sichtschutzwände, Stützmauern, Pergolen sind zusammen 
Gebäude zu planen und genehmigungspflichtig . 

Stützmauern sind geeigneten Pflanzen intensiv zu 
begrün en . 

8.5 Einfriedigungen 
Eine Einfriedigung der Vorgärten ist nicht zulässig, 
außer Heckenbepflanzung bis zu o,8 m Höhe . 
Die Abgrenzung der Gärten gegeneinander wird auf Spann -, 
Maschen- und offe ne Holzzäune beschränk t (max. Höhe 
1,20 m) , die von freiwachsendern Gehölz und Stauden über­
wachsen werden . 

Entlang des Bachbereiches (Sch eerbach) sin d nur offene 
Einzäununge n au s Hol z zu lässig . 

9 . Aufschüttungen und Abgrabungen zur Herstellung von 
Ersch li e ßu ngsan lage n 

1o . 

Für die Herstellung des Straßenkörpers werden auf den 
Privatgrundstücken bergse its Abgrabungen und talseits 
Aufschiittungen b i s.:;.;. einer Ne:i.gung 1:1,5 durchgeführt . 

Verkehrssicherheit 

Die im Bebauungsplan eingezeichneten Sichtfelder 
sind von Bäumen und Sträuchern freizuhalten . 
Ausnahmen: Sträucher b is 0 , 80 m Höhe. 

11 . Ver- und Entsorgung 

11 . 1 Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung des Baugebietes erfolgt über das 
vorhandene Wasserversorgungsnetz des Ortsteiles 
Bermersbach. 
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Entwässerung 

Die Entwässerung des Baugebietes erfolgt durch 
Ansc hl uß an das öffentliche Kanalisationsnetz . 

Es kann nicht i n j edem Fa lle gewährleistet werden, 
daß das Untergeschoß der Gebäude im freien Gefälle 
entwässert wird. 

Gegebenenfal ls sind Un terg eschosse mittel s Pumpen zu 
en t wäs se r n . Ent sprec hendes gilt für Nichteinhaltung 
der Sockelhöhen . • 

Stromversorgung 

Die Stromversorgung des gesamten Baugebietes erfolgt 
durch Erdkabel. 
Das Niederspannungsversorgungsnetz wird in Erdkabel 
ausgeführt. Außerdem können Elektrizitäts~versorgungs­
einrichtungen , wi~ z . B. Kabelverteilerschächte, die 
für die Stromversorgung notwendig werden , jetzt aber 
n i cht in Zahl und Einb auort festzulegen sind, auch 
später auf als nicht ilberbaubar ausgewiesenen öffe n t ­
lichen Flächen errichtet werden . 

Forbach, 
Der Bürge 

Karlsruhe, 15.1 . 1987 

KING WEBER 

', 
I NGENIEURBAU , STÄDTEBAU 

- .. . . ... .. •._,' ... . 

 


